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EINSCHREIBEN

Herrn
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Maulbeerstrasse 9

3003 Bern

Lanzenneunforn , 7. Oktober 2002

Muss der Thurgau in Zukunft die Rolle von Suddeutschland Gibernehmen?
Sehr geehrter Herr Dr. Auer

Die Bevilkerung im Thurgau ist zutiefst verdrgert und beunruhigt tGber die Fluglarmpolitik des Kantons Zirich
und des Bundes.

Im Frihling 2000 hatte das BAZL neue Abflugrouten bewilligt, welche iber den Kanton Thurgau fihren. Es
wurden damals weder die Thurgauer Regierung noch die Gemeinden Uber die neuen Flugverfahren orientiert.
Genau wie die Bevdlkerung im siiddeutschen Raum (geméass Landrat Heim), welche zur gleichen Zeit durch
neue Flugrouten und einen Warteraum ,, begliickt" wurden, empfinden auch die Bewohnerinnen und Bewohner
des Kantons Thurgau die Larmimmissionen als sehr stérend. Dies, obschon sich das BAZL nach wie vor auf den
Standpunkt stellt, dass Lam unter den Larmgrenzwerten nicht als Lam bezeichnet werden kann. Die Antwort
aber, was denn Ruhe sai, ist dasBAZL bisjetzt schuldig geblieben.

Zudem ist der Westen des Kantons (Region Uesdlingen/Neunforn) massiv von den Auswirkungen des
Staatsvertrags betroffen, indem seit Oktober letzten Jahres ein grosser Tell der An- und Abfliige zur Nachtzeit
Uber dieses Gebiet gefiihrt wird. Davon ausgehend, dass es vier Himmel srichtungen gibt, kann die Thurgauer
Bevdlkerung auf keinen Fall dulden, dass die Halfte aller Flugbewegungen tiber den Osten abgewickelt wird.

Leider mehren sich auch noch die Anzeichen, dass der Kanton Thurgau in Zukunft die Rolle von Siiddeutschland
Ubernehmen muss, indem viele Ab- und Anfliige Uiber Thurgauer Gebiet verlagert werden.

Der Schutzverband bittet Sie deshalb um Beantwortung nachfolgender Fragen:

Misst das BAZL den Einsprachen aus dem Siden mehr Bedeutung bel als denjenigen aus dem

Norden und Osten?
Es wurde den Gemeinden im Osten versprochen bzw. in Aussicht gestellt, dass sie zwar die Umsetzung der
1. Etappe des Staatsvertrag zu tragen hétten, dass aber die Lasten der 2. Etappe auf Kosten des Slidens gehen
wiirden.
Jetzt, einen Monat vor Einfiihrung der Wochenendregelung, sieht es so aus, as wiirden die Lasten der 2.
Etappe des Staatsvertrages ganzlich auf die Gemeinden im Osten abgewd zt.
Dieswird mit der fehlenden Dachklammerung im Siiden begriindet. Zudem wird auf die vielen Eingprachen
gegen das Betriebsreglement verwiesen. Bei Sperrung der Piste 28 war es problemlos moglich, Uber den
Siiden anzufliegen. Wieso jetzt nicht?

Wird das BAZL dem Druck aus dem Siiden nachgeben?
Die Kantonsregierungen aller Gebieteim Westen, Norden und Osten haben sich bereit erklart, einen Tell
des Larms zu tibernehmen. Dazu gehdrten auch |andliche Regionen, welche bisher keinen oder wenig
Fluglédrm zu erdulden hatten. Diese Konzession erfolgte aber unter der Bedingung, dass die Belastungen
gleichméssig verteilt wiirden. Dahingehend hat sich auch die Regierung des Kantons Thurgau ganz deutlich
ausgesprochen. Nun weigert sich aber der Sliden vehement, seinen Anteil zu tGbernehmen. Auch die Stadt
Zirich, die am meisten von den Vorteilen des Flughafens profitiert und dessen Ausbau fordert und
unterstiitzt, versucht den Flugverkehr auf den Osten und die umliegenden Kantone abzuwal zen.
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Was gedenkt das BAZL dagegen zu unternehmen, damit der SlL-Entscheidungsprozess durch die

Kréafte im Siiden nicht ausgehebelt wird?

Wenn in einem Monat aler zusétzliche Lérm auf die Gemeinden im Osten verteilt sein wird, soll nach
Meinung der Slidgemeinden und der Stadt Zirich der Status quo mdglichst lange beibehalten werden. Dass
dadurch der Osten auf unbestimmt lange Zeit einen erheblichen Tell an Mehrldrm weiterhin zu tragen héite,
ist absolut unzumutbar.

Ab Herbst 2003, nach Ingallation des ILS, sollen die Anfllige Uber den Hinterthurgau /Turbenthal auf

die Piste 28 gefiihrt werden. Die entsprechenden Antrége liegen momentan dem BAZL zur Bewilligung

vor.
Weshalb ist dieses neue Anflugverfahren notwendig, da sofort, oder doch sicher ab Friihjahr 2003 auch
Sidanfliige moglich sind?
Mit dem Antrag der unique soll letztlich erreicht werden, dass noch mehr Anfliige pro Stunde abgefertigt
werden kénnen. Zudem sei darauf hingewiesen, dass sich ein Grossteil der Einsprecher gegen
kapazitétssteigernde Ausbauten am Flughafen ausgesprochen hat.
Sieht dasBAZL vor, ab Herbst 2003 die Anfllige gleichmassig auf die Pisten 28, 34 und 32 zu verteilen,
wie dies den Forderungen der SIL-Tellnehmer (Ergebnis Kommission Lauri) entsprechen wiirde?

Das durch die unique beantragte neue Anflugverfahren ist Bestandteil der "Betriebsvariante BV2".
Wenn also bereitsjetzt ein Tell des (vermutlich) zukiinftigen Flugverfahrens realisiert werden soll,
interessiert uns, wieso dies einseitig nur fir den éstlichen Landesteil der Fall ist?

Warum wird von véllig anderen Bewegungszahlen alsin BV 2 ausgegangen? Geplant wéren gemass BV2 ab
2005 22% der Anfliige auf die Piste 28, jetzt sollen in den Randstunden 100% aler Anfliige auf diese Weise
abgewickelt werden.

Wo sollen sich die Einwohnerinnen und Einwohner der Ostschwelz, die in Zukunft einigermassen

ungestort von Fluglarm leben mdchten, niederlassen? Sollen sie abwarten, und wenn ja wie lange?
Wird das BAZL darauf hinwirken, dassim Jahr 2005 das neue Betriebsreglement in Kraft tritt, damit
endgtiltig klar sein wird, wo mit wie viel Uberfliigen zu rechnen ist und Planungs- und Rechtssicherheit
entsteht?

Auf dem Seerticken droht ein Warteraum. Entlang des Bodensees beei ntréchtigen die Anfliige aus
Deutschland die Lebensqualitét; im Hinterthurgau, bisher frei von Fluglérm, droht eine Anflugschneise ab
Herbst 2003. Uber die Kantone St. Gallen und Appenzell wird moglicherweise eine neue Abflugroute
geplant.

Wird das Damoklesschwert einer " Betriebsvariante grin” (Parallelpiste mit Starts und Landungen

gegen Norden und dann Verteillung gegen Westen und Osten) Uber weitere Jahre unser

Erholungsgebiet bedrohen und eine langfristige Planung verunmaoglichen?

Da diese Variante nicht Gegenstand der SIL-Gesprache war und deshalb keine Stellungnahmen dazu
eingebracht werden konnten, wére deren Integrierung in den SIL unseres Erachtens rechtswidrig. Wie
stellen sie sich dazu?

An der &ffentlichen Verangaltung des Bodenseerates vom 28. September 2002 erklérten Sie:

» Was unterhalb der Larmgrenzwerte liegt, ist kein Larm.”

Frage: st damit der Umkehrschluss zuléssig: ,Was oberhalb der Grenzwerte liegt, ist Larm.“? Nein. Denn
eswird dann noch unterschieden zwischen Tag und Nacht und nach Empfindlichkeitsstufen. Nicht alles,
was oberhalb des tiefsten Larmgrenzwertes liegt, ist nach obiger Definition also Larm.

Ein anderer Einwand: Kann aufgrund lhrer Aussage behauptet werden, dass unterhalb des tiefsten
Larmgrenzwertes Ruhe herrscht? Jedenfalls wiinschen wir Thnen kein Schlafzimmer mit einem Lr, von 47
dB(A).

Sehr geehrter Herr Dr. Auer, der Schutzverband Flugimmissionen Thurgau befiirchtet sehr, dass das Tauziehen
um die Verteilung der Flugbewegungen noch Jahre andauern konnte. Er erachtet diesen Zustand der
Unsicherheit a's vollig unbefriedigend und I&hmend. Dies trifft sowohl fir die Hausbesitzer ds auch fir die
Gemeinden, die sich in ihrer Planung eingeschréankt fiihlen, zu.

Der Schutzverband appelliert an das BAZL, endlich eindeutig zu signdisieren, in welche Richtung es gehen sall.
Indem einzelne Gebiete noch immer von Fugimmissionen verschont werden, entstehen auf der einen Seite
Hoffnungen und Erwartungen und auf der anderen Frust und Staatsverdrossenheit.

Noch Ieben wir in einem Rechtsstaat und sind daher der Meinung, dass Entscheidungen sich am Recht zu
orientieren haben, und nicht wie es derzeit den Anschein macht an oli garchisch-6konomi schen Grundsatzen.

Gerne erwarten wir ihre Stellungnahme zu den oben aufgefiihrten Fragen.
Mit freundlichen Griissen
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Dr. Winfried Knapp Marianne Macchi

(Président) (Vizeprasidentin)
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Muss der Thurgau in Zukunft die Rolle von Stiddeutschland tbernehmen?

Sehr geehrter Herr Dr. Knapp
Sehr geehrte Damen und Herren

Ihr Schreiben hat uns wahrend der Vorbereitung unseres Entscheids Uber die
Wochenend- und Feiertagsregelung erreicht, weshalb sich unsere Antwort verzogert
hat. Auf Ihre Fragen mdchten wir nicht im Einzelnen eingehen, lhnen aber Folgendes
antworten:

Es trifft nicht zu, dass die Wochenend- und Feiertagsregelung keine Sidanflige
vorsieht. Bei der Genehmigung des geanderten Betriebsreglements haben wir sogar
deutlich gemacht, dass Sudanflige nétig und machbar sind. Wir konnten sie jedoch aus
formellen Griinden noch nicht genehmigen, da die Angaben zur Umweltvertraglichkeit
im Gesuch des Flughafens ungentigend waren. Sobald die nétigen Erganzungen des
Umweltvertraglichkeitsberichts vorliegen, werden wir die Stidanfliige genehmigen.

Durch diesen Aufschub ergibt sich fiir die praktische Umsetzung aber keine
Verzdgerung. Auch die Flughafen Zirich AG ist in ihrem Gesuch davon ausgegangen,
dass Sudanfliige nicht von Anfang an (d.h. ab 27. Oktober 2002) méglich sein wirden.
Sie hat immer auf den Umstand hingewiesen, dass zuerst die Dachziegelklammerungen
in der Anflugschneise ausgeflihrt werden mussten, bevor Anfliige erfolgen kdnnten.

Fur die heute zuldssigen Anfliige auf die Piste 28 sind alle nétigen Dachziegel
geklammert. Die Erweiterung dient Anfligen von Grossraumflugzeugen bei Windstille,
welche Schaden durch Randwirbelschleppen verursachen kénnten. Solche Anflige
kamen bisher grundsétzlich nur bei Westwind vor. Im Sidden waren bis anhin noch gar
keine Dachziegel festgeklammert, weshalb auch keine Anflige mdglich waren. Diese
Klammerungen werden voraussichtlich im ndchsten Sommer realisiert sein, so dass die
Sudanfliige bis im Herbst 2003 eingefuhrt werden kénnen. Bis dahin wird auch die
Luftraumstruktur fir Anfliige aus Suden gebildet und die Fluglotsen fur diese Anfliige
ausgebildet sein. Die neue Luftraumstruktur wird zudem noch einer Sicherheitspriifung
unterzogen.


Andy
Es trifft nicht zu, dass die Wochenend- und Feiertagsregelung keine Südanflüge
vorsieht. Bei der Genehmigung des geänderten Betriebsreglements haben wir sogar
deutlich gemacht, dass Südanflüge nötig und machbar sind.

Andy
Sobald die nötigen Ergänzungen des
Umweltverträglichkeitsberichts vorliegen, werden wir die Südanflüge genehmigen.

Andy
Diese
Klammerungen werden voraussichtlich im nächsten Sommer realisiert sein, so dass die
Südanflüge bis im Herbst 2003 eingeführt werden können.


Fir erganzende Informationen dient Ihnen mdglicherweise unser
Genehmigungsentscheid, den wir lhnen in Kopie beilegen. Ebenfalls in der Beilage
finden Sie unsere Medienmitteilung vom 15.10.02 sowie ein Faktenblatt mit weiteren
Informationen.

Nachdem der Entscheid nun eréffnet und am 5. November im Bundesblatt publiziert
worden ist, kann er von den Personen und Organisationen, die gegen das Gesuch
Einsprache erhoben hatten, bei der Rekurskommission des Eidg. Departements fur
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation angefochten werden. Diese wird prifen,
ob unser Entscheid korrekt ist.

Nach den kirzlich getroffenen Entscheiden des Ziircher Regierungsrats und des
Verwaltungsrats der Flughafen Zirich AG (Unique) ist das weitere Vorgehen im
Zusammenhang mit dem SIL-Objektblatt und dem zukinftigen Betriebsreglement offen;
wir kdnnen daher nicht weiter darauf eingehen.

Mit freundlichen Grissen
Bundesamt fur Zivilluftfahrt

SR

André Auer, Direktor

Beilage:

- Entscheid vom 15.10.2002

- Medienmitteilung vom 15.10.2002
- Faktenblatt
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